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Angefertigt aufgrund amtlicher Unterlagen und eigener oertlicher Messungen.
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Oeffentl. best. Vermessungsingenieur
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VERFAHRENSVERMERKE 
Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit für den 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes, sowie die Richtigkeit der kartografischen Darstellung des örtlichen 
Zustandes und die geometrische Festlegung der städtebaulichen Planung wird bescheinigt. 

Stand der Planunterlage: September 2006

Emsdetten, den 25.09.2007

gez. Barenkamp

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt der Stadt Emsdetten hat gem. § 2 (1) BauGB  am 
26.10.2006 die Aufstellung der Änderung dieses Bebauungsplanes beschlossen.

Der Beschluss ist am 17.11.2006 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Emsdetten, den 26.09.2007

gez. Wagener

FDL Stadtentwicklung und Umwelt

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gem. § 3 (1) BauGB hat vom 27.11.2006 bis 
22.12.2006 stattgefunden.

Emsdetten, den 26.09.2007

gez. Wagener

FDL Stadtentwicklung und Umwelt

4. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt der Stadt Emsdetten hat am 15.03.2007 
beschlossen, diese Änderung des Bebauungsplanes mit Begründung öffentlich gem. § 3 (2) BauGB 
auszulegen.

Emsdetten, den 26.09.2007

gez. Wagener

FDL Stadtentwicklung und Umwelt

5. Die Änderung des Bebauungsplanes mit zugehöriger Begründung hat gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 
27.04.2007 bis 27.05.2007 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.

Emsdetten, den 26.09.2007

gez. Wagener

FDL Stadtentwicklung und Umwelt

6. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB hat in der Zeit 
vom 25.04.2007 bis 27.05.2007 stattgefunden.

Emsdetten, den 26.09.2007

gez. Wagener

FDL Stadtentwicklung und Umwelt

7. Der Rat der Stadt Emsdetten hat am 21.08.2007  diese Änderung des Bebauungsplanes gem.  § 10 
BauGB als Satzung beschlossen.

Emsdetten, den 28.09.2007

gez. Moenikes   gez. Osterholt
  

Bürgermeister   Schriftführer

8. Der Satzungsbeschluss dieser Bebauungsplanänderung ist am 13.09.2007 gemäß § 10 (3) BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Mit der Bekanntmachung tritt diese Bebauungsplanänderung in Kraft.

Emsdetten, den 28.09.2007

gez. Moenikes

Bürgermeister

FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND
ERHALTUNGSBINDUNG gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Flächen zur  Anpflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen   

Anzupflanzende Einzelbäume, genauer Standort nach Detailplanung

Zu erhaltende Einzelbäume

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
bodenständigen Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen   

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
gem. § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

Sichtdreiecke - nachrichtliche Darstellung - sind von jeglicher Sicht-
behinderung von 0,8 m bis 2,5 m über Fahrbahnoberkante freizuhalten
gem. § 9 (1) Nr. 10 BauGB

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen

gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Mit Leitungsrecht belastete Fläche zugunsten der Versorgungsträger

BESTANDSDARSTELLUNGEN, HINWEISE UND NACHRICHTLICHE
ÜBERNAHMEN gem. § 9 (6) BauGB 

Vorhandene Flurstücksgrenze

Vorhandene Flurstücksnummer

Katasteramtlich eingemessene Bäume

Abstandslinie zu schützenswerten Einrichtungen (Wohnnutzung im Außenbereich) 
im Sinne des Abstandserlasses

219

200 m

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

GE Gewerbegebiet, siehe textliche Festsetzungen Nr. 1 - 3

G I Industriegebiet, siehe textliche Festsetzungen Nr. 1 - 3

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

0,8

1,6

II

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse - als Höchstmaß

 H max = Maximale Baukörperhöhe bezogen auf derzeitig gewachsenes Geländeniveau
siehe textliche Festsetzung Nr. 4

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

a Abweichende Bauweise, siehe textliche Festsetzung Nr. 5

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Fuß- und Radweg

Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein - und Ausfahrt

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT
gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB

Wasserflächen

Fläche für die Wasserwirtschaft

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
gem.§ 9 (1) Nr. 20 BauGB 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
 Boden, Natur und Landschaft
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FLÄCHEN  FÜR VER- UND ENTSORGUNG gem. § 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB

Flächen für Ver- und Entsorgung

Elektrizität

F + R

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der 
zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -)  in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Landesbauordnung (BauO NRW) in der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG NRW -) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung der Neufassung des Wassserhaushaltsgesetzes vom 19.08.2002, in der zuletzt geänderten
Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002
(BGBl. I S. 1193), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV NRW S. 568)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom
25.06.2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002
(BGBl. I S. 3830), in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes  (Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 14.03.1997 (BGBl I S. 504), in der zuletzt geänderten Fas-
sung.

6) Gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB

Die in den Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft nicht als Flächen zur Anpflanzung festgesetzten Bereiche sind als extensives Grünland zu
entwickeln. 

7) Gem. § 9 (1) Nr. 10 u. Nr. 25 BauGB

a) Auf den im Baugenehmigungsverfahren im einzelnen nachzuweisenden Stellplatzflächen ist an-
teilig je 6 Stellplätze ein großkroniger bodenständiger Laubbaum vor der jeweiligen Betriebsauf-
nahme zu pflanzen.

b) Die Grundstückgrenzen sind jeweils in 2,5 m Breite vor der jeweiligen Betriebsaufnahme mit bo-
denständigen Gehölzen unter Berücksichtigung der Grundstückszufahrten abzupflanzen.

c) Im Verlauf der öffentlichen Verkehrsflächen ist beiderseits alle 30 m ein großkroniger, einheimi-
scher, standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Die genauen Standorte sind nach Detailplanung
auf die örtliche Situation (Grundstückszu- und ausfahrten, etc.) abzustimmen.

d) Die Grünsubstanzen der Flächen zur Anpflanzung und/oder mit einem Erhaltungsgebot belegten
Flächen sind vor schädlichen Einwirkungen zu schützen. Ausfall des Bestandes ist durch Neuan-
pflanzungen mit gleichartigen bodenständigen Gehölzen zu ersetzen.

e) Alle gemäß zeichnerischer oder textlicher Festsetzung zu bepflanzenden Flächen sind vor der
Betriebsaufnahme mit bodenständigen Pflanzen und Gehölzen flächendeckend zu begrünen, zu
pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

8) Gem. § 9 (1 ) Nr.10 BauGB

Entlang der `Uferstreifen´ der bestehenden Gewässer i.S.d. LWG NW sowie der gem. § 9 (1) Nr.
16 BauGB festgesetzten Wasserflächen sind beidseitig in einem Abstand von 5,0 m, gemessen
von Oberkante Böschung, bauliche Anlagen jeglicher Art einschließlich Stellplätze, auch nicht ge-
nehmigungspflichtige Anlagen unzulässig.

9) Gem. § 9 (1a) BauGB

a) Die im Plangebiet festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft sind dem durch die festgesetzten Gewerbe- und Indu-
striegebiete sowie der Verkehrsfläche verursachten Eingriff insgesamt als Ausgleichsfläche zuge-
ordnet.

b) Die externen Ausgleichsmaßnahmen sind dem durch die festgesetzten Gewerbe- und Industrie-
gebiete sowie der Verkehrsfläche verursachten Eingriff insgesamt als Ausgleichsfläche zugeord-
net.

10) Gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen wird als bauliche und sonstige technische Vor-
kehrung festgesetzt, daß unbeschichtete Metalleindeckungsmaterialien für Dachflächen unzuläs-
sig sind.

HINWEISE
DENKMÄLER

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk,
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)
entdeckt werden. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern ist  der Stadt Emsdetten und dem
Landschaftsverband Westfalen- Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalp-
flege, Münster unverzüglich anzuzeigen ( §§ 15 und 16 DSCHG NRW ).

AUSGLEICHSMASSNAHMEN/ STÄDTEBAULICHER VERTRAG
Zusätzlich zu den im Plangebiet dargestellten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
gem. § 21 BNatSchG i.V.m. § 1a BauGB werden außerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes weitere Flächen für Kompensationsmaßnahmen durch einen öffentlich rechtlichen
Vertrag mit dem Bebauungsplan verbunden.

NIEDERSCHLAGSWASSER
Die Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund bzw. in ein Gewässer bedarf einer Er-
laubnis gemäß § 7 Wasserhaushaltsgesetz.
Die Fläche für die Wasserwirtschaft ist entsprechend den Vorgaben der `Blauen Richtlinie´ natur-
nah zu gestalten.

KAMPFMITTELVORKOMMEN
Wenn bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine außergewöhnliche Verfärbung
hinweist oder verdächtige Gegenstände beobachtet werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen
und der Kampfmittelräumdienst durch die Ordnungsbehörde oder die Polizei zu verständigen.

TEXT

FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1) Gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (4) BauNVO

a) Die Gewerbe- und Industriegebiete (GE/GI) sind gemäß dem Planeintrag nach Art der Betriebe
und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften zu gliedern und einzu-
schränken.

b) Unzulässig sind Betriebe und Anlagen mit ähnlichem Immissionsgrad, wie sie in der Planzeich-
nung entsprechend der Abstandsliste 1998 (in der Fassung der Bekanntmachung vom
02.04.1998) unter der lfd. Nr. (Abstandsklasse) aufgeführt sind (Anlage zur Begründung). Die zu-
lässigen Betriebsarten sind im entsprechend gekennzeichneten Bereich des Plangebietes festge-
setzt.

c) § 31 (1) BauGB (HINWEISLICH)
Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe und Anlagen der jeweils nächst niedrigeren Abstandsklas-
se (höheres Abstandserfordernis), wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen baulich und
technisch so begrenzt werden, daß sie die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise
ausgehenden Emissionen nachweislich nicht überschreiten.

2) Gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (4)  BauNVO

a) Im Industrie- und Gewerbegebiet wird Einzelhandel mit innenstadtrelevanten Sortimenten ausge-
schlossen. 

Das sind gem. `Emsdettener Liste´ (Gutachten Einzelhandelsentwicklung, Junker und Kruse,
Dortmund, Oktober 2004) :    

• Nahrungs- und Genussmittel
• Gesundheits- und Körperpflege
• Bücher, Schreibwaren
• Bekleidung
• Schuhe, Lederwaren
• Spielwaren, Hobby
• Sport- und Campingartikel
• Hausrat, Glas, Porzellan
• Unterhaltungselektronik
• Foto, Optik
• Uhren, Schmuck

b) In Verbindung mit Handwerksbetrieben oder produzierenden, bearbeitenden oder konfektionie-
renden  Gewerbebetrieben können Einzelhandelsnutzungen mit den oben genannten zentrenre-
levanten Hauptsortimenten ausnahmsweise zugelassen werden, die in unmittelbarem räumlichen
und betrieblichen Zusammenhang mit der handwerklichen oder produzierenden gewerblichen
Nutzung stehen.

c) Im Industriegebiet sind die nach § 13 BauNVO zulässigen freien Berufe ausgeschlossen.

3) Gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO

In den festgesetzten Gewerbegebieten und in den festgesetzten Industriegebieten sind die gem.
§ 8 (3) BauNVO und § 9 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen unzulässig.

4) Gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (2) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO  

a) Die höchstzulässigen Baukörperhöhen werden mit maximal 15 m festgesetzt. Unterer Bezugs-
punkt der maximalen Gebäudehöhe ist jeweils der höchste Punkt der derzeitigen, natürlich ge-
wachsenen Geländeoberfläche des einzelnen Grundstücks, wie er in der Katasterunterlage ver-
merkt ist.

b) Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhen für technisch erforderliche, untergeordnete
Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge) kann ausnahmsweise
gem. § 16 (6) BauNVO zugelassen werden. Die technische Erforderlichkeit ist im Baugenehmi-
gungsverfahren nachzuweisen.

5) Gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22 (4) BauNVO  

In den mit a (abweichende Bauweise) gekennzeichneten Gewerbe- und Industriegebieten ist eine
produktionsbedingte bzw. betriebsbedingte Überschreitung der Gebäudelängen von 50 m zuläs-
sig. Dabei sind die für eine offene Bauweise erforderlichen Grenzabstände gem. BauO NW ein-
zuhalten.

KENNZEICHNUNG

Flächen mit vereinzelter Bombardierung, 
siehe Hinweis Nr. 4 "Kampfmittelvorkommen" und Begründung Punkt 3.6

Katasteramtlich eingemessene Bäume, nicht mehr vorhanden

Fließrichtung der Niederschlagsentwässerung
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